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Deutſcher Reichstag
126 Sitzung 1 Uhr Nachmittags

J Berlin 17 November
ürſt zu Hohenlohe v Bötticher

Auf der Tagesordnung ſteh en u
r Tagesordnung ſteht die Jnterpellation der Abgg Munckelund Genoſſen betr das DuellWeſen 38

Reichskanzler Hohenlohe erklärt ſich bereit die Interpellation ſofort
beantworten

Abg Munckel verweiſt auf die Verhandlungen welche im April d J
über die Duellfrage ſtattgefunden und zu einem einſtimmigen Beſchluß des
Reichstages geführt haben Der Reichstag war damals einig darüber
daß das Duell der Religion der Moral und dem Geſetz widerſpreche Es
iſt ja das Wort gefallen daß der betreffende Menſch ſelbſt die göttlichen
Strafen auf ſich nehmen alſo Gottes Gebote verletzen müſſe um ſeine
Ehre zu retten Es giebt nur eine Ehre für den Menſchen die mit
leinem göttlichen oder ſittlichen Gebot in Widerſpruch kommen kann Aber
die beſondere Standesehre und die beſonderen Standesvorrechte können

Am Tiſche des Bundesrathes

vielleicht verletzt werden und das Duell iſt die Selbſthilfe dagegen Darin
liegt eine en des Duellverbots und des Verbots der Selbſthilfe
Man ſagt es müſſe erſt Remedur geſchaffen werden bezüglich der Be
walune er Ehrverletzung Es mag ſein daß Beleidigungen nicht überall

ßig beurtheilt werden ag das Beleidigungsverſahren nicht
berall ſeine e thun ſo iſt das Duell in ſeiner barbariſchen

Form doch noch nicht beſſer als die Klage Findet man denn die Re
ratur der Ehre vor der Mündung der Piſtole Der phyſiſche Muthe ſichtbar der moraliſche nicht und der Vorwurf der Feigheit iſt leicht

bei der Hand Neulich iſt eine Statiſtik erſchienen welche nachweiſen
wollte die Duelle im Ganzen abnehmen daß aber die Betheiligung
der jüdiſchen Mitbürger daran erheblich zugenommen hat Große Heiter
keit Das Duell iſt in Kreiſe eingedrungen die man früher nicht für
ſatisfaktionsfähig hielt wie früher zwiſchen Adel und Bürgerthum unter
ſchieden wurde ſo wird jetzt zwiſchen Satisfaktionsfähigen und den Nicht
ſatisfaktionsfähigen unterſchieden Die Erſteren werden zwar verurtheilt
aber bald begnadigt Die Anderen aber die nicht mit Piſtolen und Degen
auf einander er werden nicht begnadigt der Kreis der Satisfaktions
ſie wird ja ſehr verſchieden gezogen die Offiziere und die Vizefeldwebel
der Reſerve gehören in den Kreis hinein im Uebrigen werden dazu ge
rechnet wen die betreffenden Kreiſe dazu rechnen wollen Preußen iſt als
Militärſtaat groß geworden der Militärſtand ſteht an der Spitze aller
Stände Jch ſpreche vom Militärſtande nicht vom Offizierſtande denn
ich habe einmal geleſen daß der Rekrut der des Königs Rock anzieht
etwas Vornehmeres geworden iſt Heiterkeit 10 Millionen für militäriſche

wecke ſind leichter zu haben als 100 000 Mk für die Rechtspflege Ein
iniſter mußte ſich vor noch nicht langer Zeit freuen daß er nachträglich

noch Sekondelieutenant wurde Jch will dem Militärſtande ſeine Vor
rechte laſſen wenn er ſich der Pflichten bewußt bleibt den anderen Ständen
als Vorbild dienen Die Einrichtungen im Heere ſind ſo getroffen
daß die Duelle welche das Geſetz beſtraft als auszeichnende Handlungen
angeſehen werden Die Ehrengerichte zwingen Niemanden zum Duell mit
phyſiſcher Gewalt aber wenn ſie dahin erkennen daß die Satisfaktion
nicht verweigert werden dürfe oder daß ſie gefordert werden müſſe dann
weiß der Offizier was er zu thun hat Er duellirt ſich oder nimmt ſeinen
Abſchied Da iſt der römiſche Ausdruck ooactus voluit am Platze Ein
Amtsrichter hatte zu urtheilen über drei Angeklagte welche des Ueberfalls
und der Mißhandlung eines Menſchen ſchuldig waren Er bezeichnete das als
nicht gentlemanlike ein Ausdruck für den ſich Graf Mirbach beſonders
zu intereſſiren ſcheint ohne daran zu denken daß unter den Angeklagten
ein Reſerveoffizier war Dieſer forderte den Amtsrichter Sehr richtig
rechts und als dieſer das Duell verweigerte wurde er mit ſchlichtem Ab
ſchiede entlaſſen d h als Reſerveoffizier denn zum Amtsrichter iſt er
immer noch gut genug Heiterkeit Seit wir zum letzten Mal vom
Duell geſprochen haben ſind ſechs Fälle der Begnadigung bekannt ge
worden Bei der Börſengartenaffaire wurde der ſich ſchneidig benehmende

ugsbeamte ehe er die Strafe noch antreten konnte zu Stuben
arreſt begnadigt Wir haben Manches für das Militär und die Mariue
wo man vernünftiger zu ſein ſcheint auſgewendet weil wir denken es iſt
für die Sicherung des Landes Wenn aber die Militärs mit ſolchem
Brüſewitz ſchen Ehrgefühl ſich zeigen dann muß man ſich fragen ob eine
ſolche militäriſche Einrichtung zur Sicherheit des Landes dient Selbſt
nach der günſtigſten Darſtellung bleibt der Fall noch derartig daß er
Entſetzen erregt Nach dem Urtheile des Geſellſchafters des Herrn von
Brüſewitz der jetzt der Mitſchuld verdächtig iſt hätte der er
ſtochene Mann den Lieutenant beleidigt und der Lieutenant
hätte den Mann der zur Entſchuldigung bereit war mit kaltem Blute
durchſtochen Sein erſtes Wort war Jch habe ihn geſtreckt Pfui
links wie ein Wild erlegt dieſer Rächer ſeiner Ehre ſeinen Gegner Jch
kann mir nichts Ehrloſeres und Feigeres denken als wenn ein Bewaffneter
einen Unbewaffneten niederſticht ich kann es nicht gentlemanlike finden
Sehr richtig links Wenn ſolche Anſchauungen in einem Stande ver

breitet ſind dann bedeuten ſie eine allgemeine Gefahr für das Volk
Wohin ſoll das Umſichgreifen ſolcher Angriffe führen Sind ſie nur be
ſchränkt auf die welche den Rock des Königs tragen Gilt es auch nicht
von den Lientenants der Reſerve die man nicht einmal zu erkennen im
Stande iſt Wüthenden uniformirten Offizieren kann man wenigſtens aus
dem Wege gehen Heiterkeit links Früher konnten die Sozialdemokraten
bezüglich des Duells ſagen Was geht s uns an wenn die höheren Zehn
tauſend ſich todtſchießen Dieſe Entſchuldigung haben ſie nicht mehr denn
die höheren Zehntauſend bleiben nicht mehr unter ſich ſondern ſtrecken
auch Andere nieder Beifall links

Reichskanzler Hohenlohe Meine Herren auf die erſte Anfrage der
Herren Jnterpellanten über das Duellweſen habe ich folgende Antwort
zu geben Die von meinem Stellvertreter in der Sihzung des Reichstages
vom 20 April ds Js in meinem Auftrag abgegebene Erklärung be
ſtätige ich Jch halte es nach wie vor für eine ſelbſtverſtändliche und
unabweisliche Forderung des öffentlichen Rechtsbewußtſeins daß auch
auf dem Gebiete des Duellweſens den Vorſchriften der Geſetze
in allen Kreiſen der Bevölkerung ohne Unterſchied des Standes
und Berufes Achtung und Befolgung geſichert werde Die ernſtlichen Er
wägungen welche nach jener Erklärung bezüglich der Maßregeln angeſtellt
ſind die ergriffen werden müſſen um ſolche Achtung wirkſamer als bisher
zu erreichen ſind ohne Verzug weiter fortgeführt Jnsbeſondere hat die
preußiſche Kriegsverwaltung was das Duellweſen in den Kreiſen der
Armee betrifft Vorſchriften vorbereitet welche darauf abzielen den Zwei
kampf wenn nicht völlig zu beſeitigen ſo doch auf ein Mindeſtmaß zurück
zuführen Hört hört links Jn Anlehnung an die bis zum Jahre
1874 in Geltung geweſene Allerhöchſte Verordnung vom 20 Juli 1843
über das Verfahren bei Unterſuchungen der zwiſchen Offizieren vorfallenden
Streitigkeiten und Beleidigungen wird beabſichtigt dieſe Streitigkeiten und
Beleidigungen der ehrengerichtlichen Behandlung und Entſcheidung zu unter
werfen mit der Wirkung daß die Entſcheidung welche niemals auf eine
Nöthigung zum Zweikampf oder auf eine Zulaſſung deſſelben lauten darf
für die ſtreitenden Theile unbedingt verbindlich iſt Auf Befehl Seiner
Majeſtät des Kaiſers wird der Entwurf jener Vorſchriften zunächſt
einer Kommiſſion zur Begutachtung vorgelegt werden welche ausſachverſtändigen Offgieren zuſammengeſetzt iſt und bereits in den

nächſten Tagen in ihre Berathungen eintreten wird Das Er
ebniß der Berathungen und die auf Grund deſſelben weiter zu faſſendenEnhchüeßun en bleiben abzuwarten Ich bin ſelbſtverſtändlich nicht in der

Lage mich Aber die endgiltige Ausgeſtaltung der in Ausſicht genommenen

Vorſchriften zu äußern Äber auch auf dem Gebiete des bürgerlichen
Strafrechts ſind die Vorbereitungen für eine wirkſame Bekämpfung des
Duells unausgeſetzt gefördert worden Es darf erwartet werden daß die
beabſichtigte Aenderung auf dem Gebiete des ehrengerichtlichen Verſahrens
eine heilſame Rückwirkung auch auf diejenigen Kreiſe ausüben wird welche
den militäriſchen Ehrengerichten unterſtellt ſind Für den möglichen Fall
jedoch daß dieſe Erwartung nicht in Erfüllung gehen ſollte iſt die Reichs
regierung der Frage näher getreten ob es geboten erſcheint eine Verſchärfung der beſtehenden Geſebe über die Beſtrafung des Zweikampfs und

in Verbindung damit auch der von faſt allen Parteien als mangelhaft bezeichneten Beſtimmungen über die ſtrafrechtliche Sühne von Beleidigungen

herbeizuführen Sehr gut Auf Grund eines Beſchluſſes des preußiſchen
Staatsminiſteriums haben in dieſer Richtung bereits eingehende Vorarbeiten
im preußiſchen Juſtizminiſterium ſtattgefunden Wenn ſich dabei ergebeni de We d e Löſung der geſtellten Aufgabe nicht unerheb

c e e e ee 4 erre e e S F5e e

P Beilage zu Nr 273 des GeneralAnzeiger fürHallen den Saalkreis
Freitag den 20 November 1896

keiten entgegenſtehen ſo iſt doch zu hoffen daß im Falledes Bedürfniſſes dieſe Schwierigkeiten unter her Miairtung ſich en

überwinden laſſen Aus dieſer Erklärung die Herren Jnterpellanten
die Ueberzeugung gewinnen können daß nichts verſäumt iſt um die Duell
frage welche weite Volkskreiſe lebhaft beſchäftigt einer dem öffentlichen
Rechtsbewußtſein entſprechenden Löſung entgegenzuführen Wenn die Vor
bereitungen bisher zu greifbaren Ergebniſſen nicht geführt haben ſo liegt
das nicht an einer Verſäumniß oder gar an einer veränderten Stellung
uahme der Reichsregierung ſondern lediglich an dem Umſtande daß die
Voge ihrer Natur nach nicht leicht und kurzer Hand zu erledigen iſt

enn der Herr Vorredner ſich bei der Begründung der Interpellationauch über die Ausübung des Begnadigungsrechts geäußert hat ſo lehne ich

es ab hierauf zu antworten Bravo rechts Das Begnadigungsrecht
in Duellſachen beruht nicht auf der Reichsverfaſſung es iſt dies lediglich
ein Recht der Landeshoheit und gehört daher nicht vor das Forum des
Reichstags Sehr richtig rechts Auf die weitere Anfrage des Herrn
Jnterpellanten welche ſich auf den Fall von Brüſewitz bezieht wird der
preußiſche Herr Kriegsminiſter antworien

Kriegsminiſter v Goßler Dieſe That wird von Keinem mehr be
dauert als von dem ganzen Offizierkorps der Armee Meines Erachtens
kommt es zunächſt darauf an ob die geſetzlichen Behörden Alles gethan
haben um den Schuldigen der Sühne zuzuführen Jch muß das in vollem
Umfange bejahen Der Lieutenant v Brüſewitz hat ſich ſelbſtverſtändlich
freiwillig der Behörde geſtellt es iſt am folgenden Morgen zu ſeiner Ver
nehmung geſchritten und er iſt auf Grund dieſer Vernehmung welche den
Umfang der That feſtſtellte verhaftet worden Am 14 Oktober iſt die
förmliche kriegsgerichtliche Unterſuchung eingeleitet worden in dieſen Tagen
iſt das kriegsgerichtliche Urtheil geſprochen das Erkenntniß iſt dem General
auditoriat eingereicht aber noch nicht beſtätigt und noch nicht rechtskräftig
Jch bin alſo nicht in der Lage über dieſe Verhandlungen Auskunft zu
geben Nach dem Abſchluß der Angelegenheit werden die Akten dem Kriegs
miniſterium eingereicht werden und ich bin dann in der Lage die Aller
höchſte Entſcheidung herbeizuführen ob eventuell das Urtheil mit Gründen
publizirt werden ſoll Jch mache aber darauf aufmerkſam daß die Militär
StrafgerichtsOrdnung eine Beſtimmung darüber nicht enthält ſo daß es
ein vollſtändiges Novum wäre Jch bin nicht in der Lage dahin Ver
ſprechungen zu geben Es iſt der Wunſch an mich herangetreten man
ſollte um die öffentliche Meinung zu beruhigen das Urtheil ſchon vorher
publiziren Jch habe dieſen Wunſch nicht befürworten können Auch im
bürgerlichen Verfahren iſt es nicht üblich das Ergebniß der vorläufigen
Unterſuchung mitzutheilen Es würde ſonſt der Vorwurf gemacht werden
daß das Einfluß haben könnte auf das erkennende Gericht Da das Mi
litärſtrafverfahren kein öffentliches iſt hat auch der Angeklagte den Schutz
des Geſetzes zu beanſpruchen er könnte eine ſolche Publikation als unge
ſetzlich bezeichnen Das würden die Erklärungen ſein welche ich meines
Erachtens über die Sache zur Zeit abgeben kann Jch kann nur hinzu
fügen daß der Lieutenant v Brüſewitz der hier auf das Schwerſte an
gegriffen wird aus ganz einfachen Verhältniſſen ſtammt daß er eine voll
kommen vorwurfsfreie Dienſtzeit hinter ſich hat und nie zu Exzeſſen ge
neigt geweſen iſt und daß er in verſchiedenen Vertrauensſtellen fungirt

liche Schwi

hat Es ergiebt ſich daraus daß die Charakterſchilderung dieſes Mannes
hier doch ſehr getrübt iſt Andrerſeits habe ich auch die Per
ſonalien des Mechanikers Siepmann feſtſtellen laſſen Er hat
ſich als ein ungewöhnlich heftiger Charakter gezeigt Er iſt aus der
Metallpatronenfabrik in Karlsruhe wegen ſchwerer Bedrohung ſeiner Mit
bürger entlaſſen worden Hört hört rechts Später hat er einen
Fabrik Jnſpektor auf das Schwerſte bedroht Daraus kann ich nur ent
nehmen daß dieſe Affaire doch noch der Aufklärung bedarf Daß eine
ſchwere Provokation vorlag daran iſt kein Zweifel darüber werden die
Akten demnächſt nähere Auskunft geben Der Vortrag des Jnterpellanten
hat doch einen ſehr großen Mangel indem er die That eines einzelnen
Menſchen einem ganzen Stande zur Laſt legt Sehr richtig rechts
Dazu liegt abſolut kein Recht vor Jch bedauere daß dieſe Verhetzung
in den Zeitungen Große Unruhe Rufe Oho links in den Zeitungen
hierher übertragen worden iſt Erneute Unruhe links In den letzten
Jahren ſind verſchiedene Fälle von Angriffen auf Offiziere vorgekommen
Ein älterer iex in Hamburg wird von der Pferdebahn herabgeriſſenEr kann ſich 3 rch Zufall retten und verlängt von dem Betreffenden

einfach eine Entſchuldigung Das wird höhniſch abgewieſen Den Atten
täter kennt der Offizier gar nicht Jn Berlin geht ein Offizier mit ſeiner
Schwägerin auf der Straße wird von hinten mit einem Stock
auf den Kopf geſchlagen und als er ſich umwendet an der
Kehle gepackt der Attentäter iſt unbekannt Jn Karlsruhe ſitzen vor zwei
Jahren zwei Offiziere im Bierlokal es ſetzen ſich ein paar Andere hinzu
und provoziren die Offiziere dieſe ſetzen ſich an einen anderen Tiſch die
Provokanten kommen nach Die Offiziere gehen fort werden verfolgt und
auf der Straße in der unerhörteſten Weiſe beleidigt Die Provokanten
waren den Offizieren völlig unbekannt An der Verhetzung die ſtattfindet
iſt die Armee alſo wahrlich nicht ſchuld Auf die Ausführungen über das
falſche Ehrgefühl frage ich Wo ſind die Beweiſe dafür Ohne militäriſches
Ehrgefühl und Standesbewußtſein iſt kein Offizierkorps zu erziehen ein
Offizierkorps ohne berechtigtes Standesgefühl und militäriſches Ehrgefühl
iſt werth aufgelöſt zu werden Beifall rechts Alles was Sie im
Kriege von der Armee erwarten und die Erziehung im Frieden beruht auf
dieſen beiden Eigenſchaften Die Begriffe der Ehre des Rocks unſeres
Königs die Ehre unſerer Fahne die Ehre unſerer Truppentheile ſind
militäriſche Begriffe von denen wir uns niemals treunen werden Es
iſt angeführt daß die Offiziere manchmal in unrechter Weiſe von der
Waffe Gebrauch machen Was den Waffengebrauch anbelangt ſo liegen
die Verhältniſſe für mich klar Es iſt vergeſſen worden ein Geſetz anzu
führen das wir haben das Recht der Nothwehr Lachen links Es
iſt klar daß jeder Deutſche bei einem rechtswidrigen Angriff die Nothwehr
gebrauchen kann Wenn ein Offizier widerrechtlich angegriffen wird ſo
liegt doch kein Zweifel vor daß er ſich im Zuſtand der Nothwehr befindet
Die Waffe giebt ihm das Geſetz ſein Kriegsherr hat ihm die Waffe anver
traut und kommt er in den Zuſtand der Nothwehr ſo braucht er die ihm
geſetzlich gegebene Waffe Hört hört links Jch kann nur wünſchen
daß dieſe eine That nicht benutzt wird zu Angriffen gegen das Offizier
korps im Allgemeinen ich wünſche dringend daß eine objektive Anſchauung
der ganzen Verhältniſſe wieder Platz greift

Auf Antrag des Abg Lenzmann tritt das Haus in die Beſprechung
der Jnterpellation ein

Abg Graf Udo Stolberg dk ſpricht dem Reichskanzler den Dank
ſeiner Freunde für ſeine Erklärung aus

Abg Bachem Ctr Die Weltanſchauung welche das Duell und die
Seibſthilfe für zuläſſig hält iſt dieſelbe ſie widerſpricht der chriſtlichen
Anſchauung welche das eigene Selbſt nicht ſehr hoch ſtellt Daß der
Kriegsminiſter in Bezug auf den Fall Brüſewitz keine Auskunft jetzt ſchon
geben kann beweiſt wie dringend nothwendig die Reform der Militär
Strafprozeßordnung iſt Hoffentlich wird das Urtheil mit den Gründen
bekannt gegeben zur Beruhigung der Bevölkerung Es weiß heute Jeder
daß ein Oſſizier ein höher geſpanntes Ehrgefühl hat Zuruf links Ueber
ſpannt und zwar ein berechtigterweiſe höher geſpanntes Daraus folgt
die Pflicht für die andern Stände ſich ihm gegenüber vorſichtiger zu be
nehmen Gelächter links Mit dem Begriff der Nothwehr wie ihn der
Kriegsminiſter entwickelt hat bin ich einverſtanden wenn er ſich an das
Strafgeſetzbuch hält Die katholiſche Kirche hat das Duell durch die
Eneyelia Apostolicae sedis auf das Strengſte verdammt und daran
ſollte die weltliche Geſetzgebung ſich ein Muſter uehmen das würde nur
ur Hebung des Ehrgefühls der Offiziere dienen Hunderte von ehemaligenAngehörigen katholiſcher Studentenvereine ſind Reſerveoffiziere ohne daß

ſie die Düuellverpflichtung anerkennen ſie ſind auch nie in die Lage ge
kommen ſich auf ein Duell einlaſſen zu müſſen

Präſident v Buol Ehe ich das Wort weiter ertheile muß ich auf
eine Aeußerung des Herrn Kriegsminiſters zurückkommen Nach dem mir
jetzt vorliegenden Stenogramm ſeiner Rede hat der Herr Kriegsminiſter
geſagt Ich bedauere daß dieſe Verhetzung aus den Zeitungen auch
hierher getragen worden iſt d bedauere meinerſeits erklären zu müſſen
daß wenn dieſer Vorwurf aus dem Hauſe gegen einen Redner des Hauſes
vorgekommen wäre ich den Betreffenden zur Ordnung gerufen hätte
Dieſer Vorwurf enthält für einen Abgeordneten eine Beleidigung Bei
all links

Abg Bebel Soz weiſt darauf hin daß nicht alle Duelle der Oeffent
lichkeit bekannt werden deshalb iſt die Zahl derſelben viel größer als man
annimmt und nicht immer ſind es wirkiſche Ehrenfrageu die zu Duellen
führen ſondern oft die kleinlichſten und ſchmutzigſten elegenheiten die
bei wirklichen Ehrenmännern überhaupt nicht in c en würden
Das zeigt was es mit dem hochgeſpannten

Katholſſche Offiziere haben lieber ihre Entlaſſung genommen als
u laſſen Der Prinzregent von Baiern hat en

Duell zwingeines chrengert ts der zum Duell führen müßte aufgehoben Das zeigt

den Widerſpruch der Anſchauungen der regierenden Herren im Süden und
im Norden Redner verweiſt auf mehrere Fälle in welchen Richter wegen
Amts handlungen zum Duell gefordert wurden Da müſſe ſchließlich die
Rechtspflege aufhören Einem Referendar der einen Staatsanwalt ge
fordert hat hat der ſächſiſche Juſtizminiſter ſogar einen Tag Urlaub gegeben
um auf den Staatsanwalt zu ſchießen Was der Herr Reichskanzler in
Ausſicht geſtellt hat bringt uns keinen Schritt vorwärts an der Grund
lage des jetzigen Zuſtandes würde nichts geänderi werden während die
Kabinetsordre von 1843 ſchon jedes Duell unmöglich machen ſollte Der
Kriegsminiſter ſtellte es ſo dar als ob das was der Reichstag verlangt
ein Umſturz der beſtehenden Geſellſchafts und Staatsordnung ſei währendes uralte Forderungen ſind in denen man ſich in beſter Geeliſchaft in

Geſellſchaft von Kaiſern und Königen befindet die das Duell verboten
haben Redner führt eine ganze Reihe von ſolchen Verordnungen an
Jn jedem Stande giebt es faule Glieder die abgeſchnitten werden müſſenWas den Fall Vrüſewig ſo gefahrdrohend macht iſt die Art wie er ver

theidigt wird Sehr richtig links und verherrlicht ſo z B in der Kreuz
zeitung und namentlich in dem Blatte des Herrn Stöcker aus welchem
man faſt einen Landsknecht herauszuhören glaubt Formal berechtigt war
der Kriegsminiſter über den Fall Brüſewitz nichts mitzutheilen Ueber
Brüſewitz hat er ſich ausgeſchwiegen er hätte nur auch über den todten
Siepmann ſchweigen und nicht andeuten ſollen daß er ein Rüpel geweſen
ſei von dem man ſolche Dinge erwarten könnte Sehr wahr links
Das war nicht gentlemanlike von dem Herrn Kriegsminiſter Herr von
Brüſewitz ſoll gar nicht der ſaubere Herr geweſen ſein er ſoll ein Rauf
bold und Trinker ſein Präſident v Buol fordert den Redner auf
einen unter Anklage ſtehenden Mann nicht zu beleidigen und ruft ihn zur
Ordnung wegen der Wendung daß der Kriegsminiſter nicht gentlemanlike
r habe Dem todten Siepmann hat der Kriegsminiſter auch alles

ögliche nachgeſagt Sehr richtig links Von Brüſewitz wird erzählt
daß er mit dem Pferde ins Kaffeehaus hineingeritten ſei c Zuruf
Das ſagen die Zeitungen So etwas ſaugt man ſich nicht aus den
Fiugern Deshalb dürfen ſolche außerdienſtlichen Vorgänge nur von den
ordentlichen Gerichten abgeurtheilt werden denn für den Militärprozeß
wird man niemals volle Oeffentlichkeit gewähren wollen Das iſt traurig
genug 100 Jahre nach der franzöſiſchen Revolution Aber daran tragen
die bürgerlichen Parteien die Schuld ebenſo wie an der Zunahme des
Duellunweſens und an der noch nicht erfolgten Beſeitigung der Soldaten
mißhandlungen

Baieriſcher Bevollmächtigter Generalmajor Reichlin v Meldegg
Die Ausführungen des Abg Bebel und die Folgerungen welche er aus
der jüngſten Veröffentlichung einer baieriſchen Zeitung gemacht hat geben
mir Anlaß hier berichtigend feſtzuſtellen daß Aenderungen der für die
baieriſche Armee giltigen Verordnungen über die Ehrengerichte welche mit
den Verordnungen bei den übrigen deutſchen Kontingenten vollſtändig
übereinſtimmen nicht verfügt worden ſind Hört hört Was den in
der betreffenden Zeitung berührten Spezialfall betrifft ſo handelt es ſich
hier um eine vollkommen beglichene Ehrenſache bei welcher ein Austrag
mit den Waffen nicht mehr in Frage ſtand Eine Korrektur des Ver
fahrens vor dem Ehrenrath bezw dem Ehrengericht iſt auf Antrag des
baieriſchen Kriegsminiſteriums von der Allerhöchſten Stelle deshalb verfügtworden weil den betreffenden Offizier eine Erklärung über ſeine grund

ſätzliche Stellung zum Duell abverlangt wurde was nach beſtimmten An
ſchauungen und ſoweit mir bekannt beſtehen auch hier die gleichen
Anſichten nicht als zuläſſig erachtet wurde

Kriegsminiſter v Goßler Herrn Bachem bin ich beſonderen Dank
ſchuldig ich nehme keinen Anſtand zu erklären daß meine Ausführungen
über die Nothwehr nicht im Zuſammenhange ſtanden mit dem Fall
Brüſewitz Eine Zunahme der Duelle hat nicht ſtattgefunden

Abg Baſſermann nl bleibt im Anfange ſeiner Rede wegen der
im Hauſe herrſchenden Unruhe unverſtändlich Der Reichskanzler hat
eine Reſorm der Beſtrafung der Beleidigungen in Ausſicht geſtellt und
eine ſchärfere Beſtrafung der Duellanten Nach meiner Erfahrung auf
der Univerſität wird man mit einem ehrengerichtlichen Verfahren wohl
auskommen können Es ließe ſich etwas erreichen wenn man Denjenigen
der das Ehrengericht gar nicht angerufen hat oder gegen die Entſcheidung
des Ehrengerichts zum Duell geſchritten iſt ſammt ſeinem Sekundanten
ſchärfer beſtrafen würde Durch die ſtudentiſchen Ehrengerichte haben
natürlich abgeſehen von den Paukereien viele Ehrenſtreitigkeiten ihren
Ausgleich gefunden Wenn man Herrn Bebel zuhört dann müßte man
glauben daß die Korpsſtudenten Lumpen ſind Es ſind abertüchtige Männer
ans ihnen hervorgegangen nicht bloß im Beamtenſtand ſondern auch
ſonſt im bürgerlichen Leben ſie müſſen doch auch andere Dinge getrieben
haben Der Geiſt der in den Korps herrſcht iſt trotz mancher
Exzeſſe ein ſolcher daß eine ſo generelle Verurtheilung wie ſie von
Herrn Bebel ausgegangen iſt zurückgewieſen werden muß Beifall
rechts und bei den Nationalliberalen Schwere Ausſchreitungen
werden immer vorkommen aber eine allgemeine Neigung zu
ſchweren Exzeſſen bei den Offizieren iſt durchaus nicht zu bemerken
Der Fall Brüſewitz hätte durch ein ruhigeres Verhalten ſehr leicht ver
mieden werden können ein ruhigerer Menſch hätte ſich an einen anderen
Tiſch geſetzt Woher die große Beunruhigung in der Bevölkerung Es
iſt nicht nur der Umſtand daß ein Offizier die That verübt hat nicht nur
der Umſtand daß der Thäter nicht ſofort verhaftet wurde noch weniger
die Thatſache daß vielleicht einzelne Zeitungen im Norden den Fall be
ſchönigen wollten der Grund der Erregung iſt im weſentlichen darin zu
ſuchen daß ein Geheimniß über dem ganzen MilitärStrafprozeß ſchwebt
Man ſollte ſich hüten die Begnadigung zur Regel werden zu laſſen und
nicht den Glauben erwecken daß die Strafe um ſo eher erlaſſen wird je
höher Jemand ſteht Die Regierung ſollte nicht zögern mit der Ein
bringung einer Militär Strafprozeßordnung welche der Ruwrtag ſchon
lange gefordert hat Jch möchte die Bitte ausſprechen daß dieſer Entwurf
bald kommt dann kann ein Theil des Schadens beſeitigt werden den der
Fall Brüſewitz angerichtet hat Beifall

Abg Pflüger fr Vp Als Vertreter der g von Karls
ruhe muß ich proteſtiren gegen die Art und Weiſe wie der Kriegsminiſter
den Vorfall dargelegt hat Jch vermiſſe dabei jede Objektivität Er hat
den Herrn v Brüſewitz ſo viel als möglich in Schutz genommen Das
nehme ich ihm nicht übel ſeinem Untergebenen gegenüber aber als erſtem
Berather der Krone muß ich ihm das ſehr verübeln Es iſt begreiflich
daß ſolchen Vorkommniſſen gegenüber ſich die Petitionen mit Hundert
tauſenden von Unterſchriften bedeckt haben Wenn ſolche Dinge vor den
bürgerlichen Gerichten abgeurtheilt würden ſo würde ſich die Zahl ſolcher
Verbrechen ſchnell vermindern Der Herr Kriegsminiſter hat uns auf die
Nothwehr hingewieſen Hüten Sie ſich daß wir dieſem Rathe nicht folgen
Beifall links

Darauf wird die Berathung abgebrochen
Perſönlich bemerkt Abg Munckel Soweit der Vorwurf der Ver

hetzung das Haus trifft hat ihn der Präſident zurückgewieſen Soweit
meine Perſon in Betracht kommt will ich ihn richtig ſtellen Jch habe
keine allgemeinen Schlüſſe aus dem Fall Brüſewitz gezogen ſondern von
ſeinen Aeußerungen auf die Anſchauungen geſchloſſen die in militäriſchen
Kreiſen vorhanden ſind und von den Folgen welche ihre Verbreitung mit
ſich bringen würde Hätte ich gewußt daß man im preußiſchen Kriegs
miniſterium dabei von Nothwehr ſprechen würde ſo hätte ich anders ge
ſprochen Sehr richtig links

Nächſte Sitzung Donnerstag 1 Uhr Fortſetzung der heutigen Be
ſprechung und zweite Berathung der Novelle zum Juſtizgeſetze

Inſeraten Annahmeſtellen
für den

General Angzeiger
Haupt Expedition Große Ulrichſtraße 37

II Stadt Expedition Zinksgartenſtraße 153
II Stadt Expedition Leipzigerſtraffe 11 Ecke Kleiner Sandberg

Anzeigen werden in den obenverzeichneten Expeditionen für die
am ſelben Tage erſcheinende Nummer dis morgens 9 Uhr ange

rgefühl auf ſich hat nommen
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Seite 10 Freitag Geuxral
Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachnng
Jm ſtädtiſchen Hausgrundſtück Ralhhausſtraße Nr 17 iſt eine Wohnung be

ſtehend aus 2 Stuben im erſten Obergeſchoß und 2 Kammern im Dachgeſchoß des
linken Seitengebäudes 1 Torfgeſchoß mit Niederlagsräumen im Seitengebäude rechts
und 1 Keller im Vorderhauſe ſofort oder vom 1 Januar 1897 ab gegen vierteljähr
Weh Kündigung unter den im Termin bekannt zu machenden Bebingungen zu ver
wiiethen

Es iſt hierzu auf
Montay den 23 November d Vormittags 10 Uhr

im Stadtſekretariat Rathhaus Zimmer Nr 30 Termin angeſetzt zu welchem
Reflektanten hiermit eingeladen werden

Halle a den 14 November 1896
Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Es wird beabſichtigt das zwiſchen der Zufuhrſtraße des Güterbahnhofes und

den Anſchlußgeleiſen des ſtädtiſchen Schlacht und Viehhofes belegene und zum An
ſchluß an dieſe Geleiſe geeignete Gelände ungefähr 5000 qm groß im Ganzen oder
in einzelnen Theilen zu Lagerplätzen oder ſonſtigen wirthſchaftlichen Zwecken auf 8 bis
s Jahre zu vermiethen Bewerber werden erſucht ihre Angebote verſiegelt und mit
der Aufſchrift Vermiethung von Gelände am ſtädtiſchen Schlacht und Viehhof ver
ſehen an den Direktor deſſelben im Verwaltungsgebäude woſelbſt auch weitere
Auskunft eingeholt werden kann bis Ende dieſes Monats einzureichen

Halle a den 13 November 1896
Der Magiſtrat

Staude
Veokannkmachung

Beim Herannahen des dem Andenken der Verſtorbenen gewidmeten Jahres
zages 22 November wird das Publikum darauf aufmerkſam gemacht daß nach
der Polizei Verordnung vom 23 April 1896 an dieſem Tage ſowie an dem Vorabende
deſſelben weder öffentliche noch private Tanzmuſiken Bälle oder ähnliche Luſtbar
keiten veranſtaltet werden dürfen

Ebenſowenig dürfen an dem genannten Tage öffentliche theatraliſche Vor
ſtellungen Schauſtellungen oder ſonſtige öffentliche Luſtbarkeiten mit Ausnahme der
Aufführung ernſter Muſikſtücke Oratorien ſtattfinden

Halle a den 16 November 1896
Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
Beim Beginne des Winters wird die Verordnung der Königlichen Regierung

zu Merſeburg vom 28 November 1835 in Erinnerung gebracht nach welcher das
Eis ſeßender oder ſtehender Gewäſſer nicht eher betreten werden darf bevor nicht
Nu der Ortspolizeibehörde der Zeitpunkt von welchem ab dies geſchehen kann be

immt iſt
Uebertretung dieſer Verordnung zieht die Beſtrafung der Schuldigen nach ſich
Halle a den 13 November 1896

Die PolizeiVerwaltung

Brkannkmachung
1 Jn der Zeit vom 15 November er ſind nachſtehende Gegenſtände

als gefunden hier abgegeben reſp angemeldet worden
Regenſchirme Stöcke 1 Lebensverſicherungspolice Portemonnaies mit Jnhalt

15 Stück eiſerne Muffen eine ſilberne Cylinderuhr Tücher ein Klemmer eine
Mütze ein Ueberzieher eine alte Ledertaſche eine Capotte ein Paar Strümpfe ein
zoldener Manſchettenknopf ein Armband 1 grauer Jacketanzug 1 Scheere 1
Schreibheft

2 Jn derſelben Zeit ſind als verloren hier angemeldet
Eine goldene Damenuhr ohne Kette ein 20 Markſtück ein hellbrauner Sa

zhir eine ſilberne Broſche in Adlerform 1 goldene Damenuhr mit ſilberner Kette
An die unbekannten Eigenthümer der unter Nr 1 verzeichneten Gegenſtände

ergeht hiermit die Aufforderung zur Geltendmachung ihrer Rechte mit dem Bemerken
daß wenn eine ſolche nicht innerhalb der nächſten 3 Monate erfolgt iſt hin
ſichtlich der nicht reklamirten Gegenſtände nach Maßgabe des S 8 des Miniſterial
Reglements vom 21 April 1882 verfahren werden wird

Bezügliche Auskunft wird während der Dienſtſtunden im Polizei Sekre
tariat IV Polizei Gebände Zimmer Nr 56 ertheilt

Halle a den 10 November 1896
Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Die Auction der verfallenen bei dem unterzeichneten Leihamte im Monat

Septbr 1895 verſetzten und erneuerten Pfänder welche die Pfandunmmern
von 102481 bis 107780 tragen und über welche die Pfandſcheine in rothem
Druck ausgeſtellt ſind wird

Donnerstag den 3 December d J und an den darauf folgenden
Tagen Vormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3
bis 5 Uhr im Auctionszimmer des Leihhanſes An der Marien
kirche Nr 4 abgehalten werden

Zur Verſteigerung gelangen Taſchenuhren aller Art ſonſtige Gold u Silber
Gegenſtände wie Ketten Ringe Löffel u ſ ferner Betten Leib und Bettwäſche
Schuhwerk neue und getragene Kleidungsſtücke und verſchiedene andere Sachen

Halle a den 5 November 1896
Das Leih Amt der Stadt Halle a 5

Sonderzüge Merſehnrg Schafſtädt
Zu dem am 20 d Mts hier ſtattfindenden Roß und Viehmarkte ſowie

zu dem am 23 hier abzuhaltenden Krammarklte werden Sonderzüge eingelegt werden
und zwar ab Merſeburg Vormittags 6,30

Knapendorf 4 6,45Milzau 6,57Lauchſtädt t 7,14
Gr Gräfendorf 7,37

an Schafſtädt 7,51
Der Zug am 20 d Mts wird zum Transporte von Kleinvbieh geeignete

Wagen mitführen
Schafſtädt am 17 November 1896

Der Magiſtrat
Fertſch T Simon

mit dem Sitze zu Halle a S
Geſellſchafter

a dieverwittwete Frau Niſſen Bertha
Marie geb Menſing

b der Kaufmann Paul Wilhelm
Emil Hanſen

c der Kaufmann Richard Ehregott

Fſſoſge Verfügung vom 13 November
1896 iſt an demſelben Tage in unſerm
Firmenregiſter unter Nr 2347 die Firma

Trothaer Eiſenwerk H Siber
mit dem Sitze zu Trotha und als Jn
haber der Hauptmann a D Hans Sigis
mund Siber daſelbſt eingetragen

Halle den 13 November 1896

und als

Königliches Amtsgericht Abtheilung VII Geißler u
Zufolge Verfügung vom 10 November ſämmtlich zu Leipzig
1896 iſt an demſelben Tage die unter eingetragen

Halle a den 7 November 1896
Königl Amtsgericht Abth VII

Konkursverfahren
Das Konkursverfahren über das Ver

Nr 939 des Geſellſchaftsregiſters einge
tragene Handelsgeſellſchaft

H Gummel Co
zu Halle a S gelöſcht worden

Halle gal den 10 November 1896
Zönigl Amtsgericht Abthlg VII

Zufolge Verfügung vom 7 November
1896 ſind an demſelben Tage in unſerem
Geſellſchaftsregiſter folgende Eintragun
gen bewirkt worden

1 Unter Nr 977 iſt die am 1 Nov
1896 begonnene Handelsgeſellſchaft

M Seydewitz C Co
mit dem Sitze zu Halle a S und als
Geſellſchafter

a der Fabrikant Max Seydewitz
b der Fabrikant Karl Bedan

Beide in Halle a
eingetragen

2 Unter Nr 978 iſt die am 15 De
cember 1844 begonnene Handelsgeſellſchaft

mögen des Kaufmanns Franz Eiſen
garten zu Halle a S wird nach erfolgter
Abhaltung des Schlußtermins hierdurch
aufgehoben

Halle a den 12 November 1896
Königl Amtsgericht Abteilung VII

Kouknrsverfahren
Das Konkursverfahren über das Ver

mögen des Kaufmanns Guſtav Woll
ſchläger zu Halle a/S wird nach er
folgter Abhaltung des Schlußtermins
hierdurch aufgehoben

Halle aſS den 9 November 1896

e e e

Konkursverfahren
Jn dem Konkursverfahren über das

Vermögen des Kaufmanns Alexander
Zarobſohn zu Halle aS iſt in Folgeeines von dem Gemeinſchuldner ge

machten Vorſchlags zu einem Zwangs
vergleiche Vergleichstermin auf 96

7den 12 December 18
Mittags 12 Uhr

vor dem Königlichen Amtsgerichte hier
Kl Steinſtraße 7 Zimmer Nr 31 an
beraumt

Halle aS den 10 November 1896
Große Kanzleirath

Gerichtsſchreiber des Königlichen Amts
gerichts Abtheilung VII

Steckbrief
Gegen den Landwirth Friedrich Gott

hilf Netz zuletzt in Halle a geboren
zu Zottelſtedt bei Apolda am 18 Mai
1867 welcher flüchtig iſt iſt die Unter
ſuchungshaft wegen Betrugs verhängt

Es wird erſucht denſelben zu verhaften
und in das nächſte Gerichts Gefängniß
abzuliefern ſowie zu den Akten J V e
1352/96 Nachricht zu geben

Halle a/S den 14 Novbr 1896
Der Königliche J Staatsanwalt

Sterkbrief
Gegen den unten beſchriebenen Schnei

der Franz Stann Katterbaum zuletzt
in Halle a geboren zu Krone a Brahe
bei Bromberg am 4 Oktober 1863 wel
cher flüchtig iſt iſt die Unterfuchungshaft
wegen Sittlichkeitsverbrechens verhängt

Es wird erſucht denſelben zu verhaften
und in das nächſte Gerichts Gefängniß
abzuliefern ſowie zu den Akten J V e
139096 Nachricht zu geben

Halle aS den 14 Novbr 1896
Der Königliche J Staatsanwalt

Beſchreibung
Alter 33 Jahre Größe 1,68 Meter

Statur unterſetzt Haare blond Stirn
niedrig Bart dunkelblonder Schnurr
bart Aungenbrauen und Augen braun
Naſe und Mund gewöhnlich Zähne gut
Kinn rund Geſicht und Geſichtsfarbe
geſund Sprache deutſch und polniſch

Kleidung ſchwarzes Jacket ſchwarze
Weſte hellgraue Hoſe Chemiſett m Kra
gen ſchwarzer Schlips Schnürſchuhe
braune baumwollene Strümpfe graues
Normalhemd

Bekanntmachung
Am 13 November er iſt bei Teutſchen

thal die Leiche eines neugeborenen Kindes
gefunden Der Verdacht der Tödtung
lenkt ſich auf die Mutter desſelben und
drei in ihrer Begleitung geſehene Männer
Die Mutter iſt ca 18 Jahr alt Vaga
bundin bekleidet mit einem halbwollenen
gewürfelten Rock Sie hat erſt am 13
geboren Von den 3 Männern ſind zwei
älter der eine von ihnen trägt ſchwarzen
Vollbart und dunkelen Anzug Der dritte
etwa 20 Jahr alt hat dunkeln Schnurr
bart dunkeles Jaquet und ſchwarzen Hut

Jch erſuche um Nachforſchungen nach
dieſen Perſonen insbeſondere in Herbergen
und Verpflegungsſtationen Feſtnahme
und Zuführung derſelben an das nächſte
Amtsgericht ſowie um Nachricht zu den
Akten J II h 1426/96

Halle a den 17 Novbr 1896
Der Erſte Staatsanwalt

ae hasten
mee

nicht mehr bei Gebrauch von
Walthers

iehtennadelbonbons

Erfolg sicher Geschmack vorzüglich
Wirkung grossartig

Zu haben à 30 und 50 Pfg bei
Paul Fritazsche Drogerie Wuchererstr 75
E Walther s Nachf Moritzzwinger 1

u Steinweg 26
Neumarkt Drogerie Albrechtstr 1
Albert SchlüterNachf Gr Steinstr 6

e 2

ſog t
Putzpomade

noch immer wie ſeit 20 Jahren
anerkannt

bestes Putzmittel der Welt

Beweis
Unsere Putzpomade greift

das Metall nicht an wie andere
Putzmittel und erzeugt einen
länger andauernden Glanz

Veberall käuflich
in rother und weisser Farbe

Adalbert Vogt Co
t Serlin 9Ae kefe und größte Puhpomadefabrik

auf s Leihhaus beſorgt diskrer

Königliches Amtsaericht Abtheilung VII

S

fur Halle und ven Snaikrers 20 November

2 Möbel Industrie
Atelier für Innendekorationen

BBermann Mlle g S
Gr Steinstrasse 79 tGrossartige Uherraschende Auswahl

grundgediegener geschmackvoll gearbeiteter Waaren
aufgestellt in Musterzimmern

X Solide Preise
Prämiirt Liverpool Amsterdam Antwerpen Leipzig

Halle a S etc
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I

7 à 2 J

Große delikate alle II Kümmel Käſe

Stück 10 Pfg
Gr Ulrichſtr 40
Leipzigerſtr 96
Alter Markt 18

e 2 Gr Steinſtr 42o

Siphon
Bier Versand
Paul Dänhardt

Pernspr 919 Gr Berlin
Im Anstiech stets vorräthig

Hiesiges Bier nach Pilsener Art à Krug M 50

Lagerbier u 1,50Hiesiges Bler nach Münche

ner Art uTafelbier vfreyberg Bräu r
Echt Münohener Bürgerbräu
Echt Culmbacher l Qualität

hen Inhalt per Krug ea 5 Liter m
S Iäeferung frei Haus ohne Pfand

Für Festlichkeiten im Hause das Beste,

00000

1,50
60

,75

S z

e e

Baufach Ausstellung Halle a S
Patentirte Baufach Artikel

Ausstattungsstüoke vornehm Wohn Räume
Atelier für Architektur und Kunstgewerbe

ums andern Architekten
Brüderstrasse Markt

Eröffnung am 1 Januar 1897
Ahbsatzgebiet Prov Sachsen Anhalt Braunschweig

Thäürin Staaten und Königreich Sachsen
Anmeldungen

werden schon jetzt entgegengenommen
Prospeckte nmasonst und postret

Clühlichtkörper
mit blendend weißem Licht ſehr haltbar

Hefnerkerzen nach Meſſung auf hieſiger Gasanſtalt zum Preiſe von 1 M100 pro Stück
T Nenanlagen werden ſchnellſteus ausgeführt

mens Abonnements ſehr billig nach Zahl der Flammen n
Mausfelderſtraße K BRin G Gasglühlichtfahrik

Kein Husten mehr Kein Husten mehr
Täglich friſhe Zwiebel u Althee Bonbons

Telephon 556

von vorzüglicher Qualität à Pfund 50 Pfg
Halesche Zuckerwanren FabrikGustav Renner Röhls Nacht Thalamtſtr 2

Jaquettes
werden ſanber und preiswerth angefertigtPfänder Vorſchuß zu jeder Tageszeit

Vollmer Gr Ulrichſtr 3 II Etage
Großer Sandberg 16 parterreTeugene varterre

Kleider Mäntel Umhänge
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